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Zur Ausscheidung der Privatschutzwaldungen.

Von Dr. _Faw/t7»aM.ser.

Nachdem es his heute noch nicht gelungen ist, eine knappe
allseitig befriedigende Erklärung des einfachen Begriffes „TFa/ei"
aufzustellen, darf man wohl unbedenklich annehmen, dass es noch

weniger möglich sein werde, jemals für „«ScTrnGnuaW eine be-

stimmte und zutreffende Definition zu finden. Man wird sich somit
in Zukunft wie bis dahin mit einer Umschreibung, mit der Auf-
Zählung der zu erwartenden Schutzwirkungen behelfen müssen.
Auch damit ist aber eine klare und scharfe Abgrenzung der
Schutzwaldungen von den Nicht-Schutzwaldungen — besser würde
man sie wohl oder lF/r/.sy.7w/if.svc«A/zf»(f/ch nennen — nicht
sicher gestellt. Es kann z. B. der Wald am einen Orte gegen die

alljährliche Entstehung mächtiger, verderbenbringender Lawinen,
am andern gegen geringfügige Schneeabrutschungen schützen und
zwischen diesen beiden Extremen schieben sicli alle möglichen Ab-
stufungen und Übergänge ein. Ähnlich verhält es sich mit den

übrigen Wohlfahrtswirkungen der Bestockung.
Es erscheint daher wohl begreiflich, dass man in der Praxis

einer Ausscheidung von Schutzwaldungen thunlich aus dem Wege
geht und, soweit irgend möglich, lieber sämtliche Privatwälder
eines Kantons oder Kantonsteils entweder als Schutz- oder aber
als Nutzwald erklärt.

Ganz besonders gilt dies für die der forstpolizeilichen Ober-
aufsieht des Bundes neu unterstellten Gebiete der ebenern Schweiz,
in denen die Schutzwirkung des Waldes oft nicht leicht nachzu-
weisen ist. So will TYmrgera gar keinen Privatschutzwald, wäh-
rend Wtoier/Tmry/ und /J««7-iS7a//7 ihren gesamten Privatwaldbesitz
in diese Kategorie einreihen und auch Acwv/fra in ähnlicher Weise

vorzugehen beabsichtigt. Bern, dessen Gebiet hierfür gar zu ver-
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schiedenartige Verhältnisse aufweist, hat sich schon 187(1 in ahn-
lieher Weise zu helfen gesucht, indem es eine den Grenzen der
Amtsbezirke und Gemeinden folgende Trennung der Schutzwald-
gebiete vornahm. Es soll nicht behauptet werden, dass ein der-
artiges Vorgehen ganz einwandfrei sei, wohl aber, dass sich schwer-
lieh ein weniger anfechtbares an dessen Stelle setzen lasse.

Der grösste Übelstand dürfte aber darin liegen, dass die

Kantone bei der Ausscheidung meist ohne Rücksicht auf die Nach-
barkantone verfahren und damit für die dem nämlichen Bundes-

gesetz unterstellten Privatwaldbesitzer Ungleichheiten schaffen,
die jedenfalls nicht dazu beitragen werden, jenem beim Volk eine

günstige Aufnahme zu sichern. Wird z. B. in dem zu den tiefst
gelegenen Gegenden der Schweiz gehörenden Kanton Baselstadt
für einen Holzschlag die Einholung einer Bewilligung verlangt, so

dürfte dies kaum verfehlen, bei den Interessenten Missstimmung
hervorzurufen, sobald sie vernehmen, dass im anstossenden, nur
wenig Privatschutzwald ausscheidenden Baselland vielleicht unter
ungünstigem Bedingungen eine solche staatliche Bewilligung un-
nötig ist.

Manche möchten finden, es sei Sache des Bundes, derartige
Ungleichheiten zu verhindern. Diesfalls ist jedoch nicht zu über-

seilen, dass einem Kanton kaum verboten werden kann, weiter-
gehende Massnahmen zu treffen, als sie das Bundesgesetz vor-
schreibt.

Nur in einem Punkte möchte sich der Bund genötigt sehen,
für Einheitlichkeit zu sorgen, nämlich mit Bezug auf die GVrtt'öf//-

cou /h»m/6cs&c//rör/('n zu Gunsten der Schutzwaldungen. Für
die Bewilligung solcher Subventionen können unmöglich die kan-
tonalen Gesichtspunkte massgebend sein, sondern es haben alle
Kantone die nämlichen Ansprüche. Als Massstab für diese wird
die Wichtigkeit des in Frage kommenden Schutzzweckes, d. h. die

Bedeutung des betreffenden Waldes für das allgemeine Wohl zu

gelten haben und kommen somit vorzüglich in Betracht einerseits
die Grösse der Gefährdung, anderseits die Entfernung, auf welche
der Schutz unter gewöhnlichen Verhältnissen zu wirken vermag.

Eine Ausscheidung von Privatschutz Wäldern, welche weiter
geht, als es das wirkliche Bedürfnis erheischt, kann aber unter
Umständen noch andere Übelstände als die weiter oben berührten
im Gefolge haben. Schon im jetzigen Bundesgesetz über die Forst-
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polizei — und man kann nicht wissen, ob nicht das neue diesfalls
noch weiter gehen wird — ist für Privatschutzwaldungen die Ver-
markung, die Ablösung der forstschädlichen Dienstbarkeiten, die

^Regelung der Nebennutzungen, als namentlich der Weide und der
Streuenutzung, vorgeschrieben. Dazu kommen noch die von den Kan-
tonen zu erlassenden Massnahmen, besonders die Überwachung der
Holznutzungen und die Sorge für Wiederaufforstung der Schlag-
flächen.

Es soll hier nicht auf die Erwägung eingetreten werden,
dass so weitgehende Eingriffe in privatrechtliche Verhältnisse sich
schwerlich rechtfertigen lassen, wenn nicht wichtige öffentliche
Interessen auf dem Spiele stehen. Auch sei nur nebenbei daran

erinnert, dass mit Polizeimassregeln die Privatforstwirtschaft nicht,
wie etwa die Gemeindeforstwirtschaft, nachhaltig gehoben werden
kann. Hingegen möchten wir noch kurz des Vollzugs dieser Vor-
Schriften gedenken.

Es bedarf keines weitern Nachweises dafür, dass bei der
ausserordentlich weitgehenden Zerstückelung unseres Privatwald-
besitzes eine derartige forstpolizeiliche Überwachung ein sehr

grosses Mass von Mehrarbeit für das Forstpersonal mit sich bringt.
Leider sind nun aber in den meisten Kantonen namentlich die
höhern Forstbeamten nicht so zahlreich, dass eine solche Mehr-
belastung derselben nicht ins Gewicht fiele. Höchstens Neuenburg,
Waadt und Basel-Stadt haben ihren Wirtschaftern so kleine Wald-
flächen zugewiesen, um ihnen auch noch die in Frage stehende

Beaufsichtigung der Privatforstwirtschaft zumuten zu dürfen.
Die andern Kantone hingegen und vornehmlich diejenigen der

Ebene und des Hügellandes, wo ein intensiverer Forstbetrieb mög-
lieh ist. als im Hochgebirge, miissten die Zahl der Forsttechniker
namhaft erhöhen, wenn nicht deren ohnehin meist ungenügende
auf die Bewirtschaftung der Gemeinde- und Korporationswaldungen
verwendete Zeit noch mehr verkürzt werden soll. Darüber aber,
dass eine Verbesserung des Zustandes unserer privaten Nutzwal-
düngen, mit welcher nicht eine Vermehrung des Forstpersonals
Hand in Hand geht, und welche somit auf Unkosten der bis dahin
den Gemeinde- und Korporationswaldungen zugewendeten Fürsorge
erfolgt, keinen Fortschritt bedeutet, dürfte wohl niemand im
Zweifel sein.
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